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Einleitung 

Mit der Verabschiedung des „Gesetzes über das Zeugnisverweige-
rungsrecht der Mitarbeiter von Presse und Rundfunk" vom 25. 7.19751, 
in Kraf t  getreten am 1. 8.1975, beendete der Bundesgesetzgeber — vor-
läufig — die mehr als ein Jahrhundert währende Auseinandersetzung 
um das Recht der Journalisten, ihre Informanten unter keinen Umstän-
den namhaft machen zu müssen. Seit der Aufhebung der Pressezensur 
im Jahre 1848 hat die jeweilige Staatsgewalt immer wieder versucht, 
unter Anwendung des Zeugniszwanges ihr unliebsame anonyme Infor-
manten und Mitarbeiter der Presse zu ermitteln. I n vielen Fällen haben 
Journalisten eher lange Haftstrafen  in Kauf genommen, als die Namen 
ihrer Informanten oder Gewährsleute preiszugeben2. Die wechselvolle 
Geschichte des Zeugniszwanges gegen die Presse ist wiederholt ausführ-
lich dargestellt worden3, so daß hier auf einen historischen Abriß ver-
zichtet werden darf.  Zudem kann das historische Argument in der Aus-
einandersetzung um das nunmehr geltende Zeugnisverweigerungsrecht 
nur noch bedingt herangezogen werden, nachdem das Grundgesetz mi t 
seinen umfangreichen rechtsstaatlichen Garantien und der Gewährlei-
stung der Pressefreiheit,  subtil ausgeformt durch die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes,  eine von früheren  deutschen Verfas-
sungen abweichende Ordnung errichtet hat, von der allein aus die heu-
tige Ausgestaltung des Zeugnisverweigerungsrechtes verständlich w i rd 
und ihre rechtliche Beurteilung finden muß. Die Arbeit w i rd daher 
insoweit beschränkt auf die jüngste Vorgeschichte des Gesetzes, also auf 
die Entwicklung seit den fünfziger  Jahren, soweit diese für das Ver-
ständnis der heutigen Regelung notwendig ist. 

Die Darstellung schließt die Landespressegesetze mi t ein. Erörtert 
werden ebenso die Bemühungen des Bundesgesetzgebers um eine Neu-
fassung des strafprozessualen  Zeugnisverweigerungsrechtes in den Jah-
ren 1963 bis 1966 und die begleitenden Vorschläge für eine Gesetzes-
änderung in der Literatur. 

Nach eingehender Erläuterung des nunmehr geltenden publizistischen 
Zeugnisverweigerungsrechtes einschließlich seiner zivilprozessualen Be-

1 BGBl. I , S. 1973. 
2 Vgl. ζ. B. die bei A. Dochow,  S. 6 f., H. Badewitz,  S. 14, G. Erkel,  S. 6 und 

U. Klug,  S. 30 f. geschilderten Fälle; siehe auch BVerfG v. 18.12.1962, 
BVerfGE 15, 223; weitere Nachweise bei H. R. Gebhard,  S. 24, dort Fn. 7 u. 8. 

3 ff.  P. Möhl, S. 22 ff.;  ff.  Badewitz,  S. 12 ff.;  ff.  Huppertz,  S .4 f f . ;  ü . Klug, 
S. 28 ff. 



14 Einlei tung 

Sonderheiten sowie unter Berücksichtigung der Abgaben- und Finanz-
gerichtsordnung w i rd sich die Arbeit speziell mi t der Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit der gesetzlichen Regelung auseinandersetzen. Zwar 
waren sich alle Fraktionen des Bundestages sowie der Bundesrat grund-
sätzlich einig in dem Bestreben, der periodischen Presse um ihrer „Auf -
gabe" wi l len ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht zu gewähren, 
zwar wurde das Gesetz in der Literatur ebenso wie von der Presse und 
ihren Organen nahezu einhellig als die Einlösung eines Verfassungs-
gebotes und längst überfällige Reform begrüßt, doch w i r f t  die gesetz-
liche Regelung gleichwohl gewichtige verfassungsrechtliche  Probleme 
auf, die eingehender Erörterung bedürfen. 



Erstes  Kapitel 

Der bisherige Rechtszustand 

Die Neuregelung des journalistischen Zeugnisverweigerungsrechtes 
beseitigte einen bis dahin unerträglichen Zustand der Rechtsunsicher-
heit. Während die Strafprozeßordnung  nur einen eng begrenzten Schutz 
des Redaktionsgeheimnisses normierte, die Zivilprozeßordnung eine 
spezifisch presserechtliche Regelung nicht enthielt und im Verfahren 
vor den Finanzgerichten eine unbeschränkte Zeugnispflicht galt, ge-
währten die Länder in ihren Pressegesetzen für alle Verfahrensarten 
ein teils umfassendes, teils eingeschränktes, doch gegenüber den bun-
desrechtlichen Regelungen insgesamt pressefreundlicheres  Zeugnisver-
weigerungsrecht. Die Situation war gekennzeichnet von einem jahre-
langen Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern, ob das journa-
listische Zeugnisverweigerungsrecht dem Verfahrensrecht  oder der 
Materie „Presserecht" zuzuordnen sei, bis dieser Streit durch die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes  im Jahre 1973 endgültig zu-
gunsten der Bundeskompetenz beigelegt wurde. Uber die im einzelnen 
stark divergierenden gesetzlichen Regelungen hinaus gewährte dann 
noch die Rechtsprechung der Presse im Einzelfall unter Berufung auf 
Art . 5 Abs. 1, Satz 2 GG Schutz vor strafprozessualen  Zwangsmaßnah-
men. Die so gekennzeichnete Situation erklärt auch die von der Presse 
und ihren Organen immer wieder erhobene Forderung nach einer ein-
heitlichen bundesrechtlichen Neuregelung. Zum besseren Verständnis 
der gegenwärtigen Rechtslage sollen daher die bisher geltenden bundes-
und landesrechtlichen Regelungen in diesem Kapitel kurz dargestellt 
werden, wobei sich die Ausführungen im wesentlichen auf die Auf-
zeigung der wichtigsten Problemstellungen beschränken. 

A. Zeugnisverweigerungsrecht, Beschlagnahme-
und Durchsuchungsverbot im Strafprozeß 

I . Das Zeugnisverweigerungsrecht 

§ 53 Abs. 1 Nr. 5 StPO i. d. F. vom 17. September 19654 hatte folgenden 
Wortlaut: 

„Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner  berechtigt . . . 
5. Redakteure, Verleger, Herausgeber, Drucker und andere, die bei der 

Herstellung oder Veröffentlichung  einer periodischen Druckschrift  mitge-


